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Hinweis

Mit § 2 Abs . 11 des Gesetzes zur Bereinigung des Landes-
rechts vom 8 . April 2013 (GVBl S . 174) wurde das Baye-
rische Lehrerbildungsgesetz (BayLBG) geändert . Nach-
stehend wird der Wortlaut dieser Änderung abgedruckt:

„(11) Das Bayerische Lehrerbildungsgesetz (BayLBG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 12 . Dezember 1995 
(GVBl 1996 S . 16, ber . S . 40, BayRS 2238-1-UK), zuletzt 
geändert durch § 4 des Gesetzes vom 9 . Juli 2012 (GVBl 
S . 344), wird wie folgt geändert: 

1 . In Art . 7 Abs . 4 Satz 1 werden die Worte ‚(Abl EG Nr . L 255  
S . 22)‘ durch die Worte ‚(ABl L 255 S . 22, ber . 2007  
ABl L 271 S. 18, 2008 ABl L 93 S. 28, 2009 ABl L 33 S. 49) 
in der jeweils geltenden Fassung‘ ersetzt . 

2 . In Art . 19a Satz 2 werden in Halbsatz 1 die Worte ‚von 
Universitäten‘ durch die Worte ‚an Universitäten‘ und 
in Halbsatz 2 die Worte ‚haben abweichend von Art. 34 
Abs . 1 Nr . 1 des Bayerischen Beamtengesetzes (Bay BG) 
Zugang zur Laufbahn des höheren Dienstes‘ durch die 
Worte ‚weisen die zum Einstieg in die vierte Qualifi-
kationsebene erforderliche Vorbildung entsprechend 
Art. 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des Leistungslaufbahngesetzes 
(LlbG) auf‘ ersetzt .

3 . Art . 28 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs . 1 werden die Worte ‚Zulassung zu den Lauf-
bahnen und die Ausbildung (Art . 26 Abs . 2 BayBG)‘ 

I. Rechtsvorschriften

durch die Worte ‚Zuordnung zu der Fachlaufbahn 
Bildung und Wissenschaft und die Bildung von fach-
lichen Schwerpunkten, über die Zulassung zu der 
Fachlaufbahn Bildung und Wissenschaft, zu gebil-
deten fachlichen Schwerpunkten und über die Aus-
bildung (Art . 67 Satz 1 Nrn . 1 bis 3 LlbG)‘ ersetzt . 

b) In Abs . 2 wird das Wort ‚Einvernehmen‘ durch das 
Wort ‚Benehmen‘ und der Klammerzusatz ‚(Art . 41 
Abs . 2 BayBG)‘ durch den Klammerzusatz ‚(Art . 22 
Abs . 6 LlbG)‘ ersetzt .“

„§ 3 
Eingetretene Rechtswirkungen, subjektive Rechte

1Die durch die aufgehobenen Vorschriften eingetretenen 
Rechtswirkungen und erworbene subjektive Rechte und 
Berechtigungen bleiben unberührt . 2Soweit in §§ 1 und 2 
Änderungs- oder Aufhebungsnormen aufgehoben werden, 
bleiben die durch sie verfügten Änderungen oder Auf-
hebungen der jeweiligen Stammnormen unberührt .

§ 4 
Inkrafttreten

1Dieses Gesetz tritt am 30 . April 2013 in Kraft .

…“
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Hinweis

Mit § 1 Nrn . 20 und 21, 65 mit 67, 69, 70, 72, 73 und 95 des 
Gesetzes zur Bereinigung des Landesrechts vom 8 . April 
2013 (GVBl S . 174) wurden folgende Vorschriften aufgeho-
ben . Nachstehend wird der Wortlaut dieser Aufhebungen 
abgedruckt:

„§ 1 
Aufhebung von Vorschriften

Es werden aufgehoben:

(…)

20 .  Art . 12 und 13 Abs . 2 und 3 des Gesetzes über die 
Hochschulzulassung in Bayern (Bayerisches Hoch-
schulzulassungsgesetz – BayHZG) vom 9 Mai 2007 
(GVBl S . 320, BayRS 2210-8-2-WFK), zuletzt geän-
dert durch § 4 des Gesetzes vom 9 . Juli 2012 (GVBl 
S . 339),

21 .  Art . 11 des Bayerischen Eliteförderungsgesetzes 
(BayEFG) vom 26 . April 2005 (GVBl S . 104, BayRS 
2230-2-3-WFK),

(…) 

65 .  § 3 der Verordnung über die Vorlesungszeit an den 
Universitäten in Bayern vom 8 . März 2000 (GVBl 
S. 155, BayRS 2210-1-1-4-WFK), geändert durch Ver-
ordnung vom 16 . Februar 2011 (GVBl S . 118), 

66 .  § 10 Abs . 2 der Verordnung über das Bayerische For-
schungszentrum für Wissensbasierte Systeme vom 
25 . August 1988 (GVBl S . 301, BayRS 2210-2-5-4-
WFK),

67 .  § 2 der Verordnung über die Prüfungsgebühren des 
Sportzentrums der Technischen Universität Mün-
chen für die Prüfungen für Fachsportlehrer im frei-
en Beruf in Bayern vom 30 . November 1999 (GVBl 
S. 572, BayRS 2210-2-6-3-UK/WFK), 

(…) 

69 .  § 4 der Verordnung über die Vorlesungszeit an den 
Fachhochschulen in Bayern vom 10 . Oktober 1983

  (GVBl S . 797, BayRS 2210-4-1-6-2-WFK), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 16 . Februar 2011 
(GVBl S . 113),

70 .  die Allgemeine Schulordnung (ASchO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 7 . August 1979 
(GVBl S . 319, BayRS 2230-1-1-1-UK), zuletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 19 . Juli 1980 (GVBl 
S. 454),

(…)

72.  die Verordnung über die Auflösung staatlicher Be-
rufsfachschulen vom 21 . Oktober 1993 (GVBl S . 847, 
BayRS 2236-4-3-9-UK),

73.  die Verordnung über die Auflösung staatlicher 
Berufsaufbauschulen und Berufsfachschulen und 
zur Änderung der Verordnung über die Errichtung 
staatlicher Berufsfachschulen für Hauswirtschaft 
in  Illertissen und Garmisch-Partenkirchen vom 
10. September 2001 (GVBl S. 747, BayRS 2236-4-3-
15-UK),

(…)

95 .  die Verordnung über die Bestimmung der zuständi-
gen Stelle für die Laboranten an naturwissenschaft-
lichen Hochschulinstituten vom 8 . Juli 1971 (GVBl 
S . 280, BayRS 800-21-40-UK),

(…)“

„§ 3 
Eingetretene Rechtswirkungen, subjektive Rechte

1Die durch die aufgehobenen Vorschriften eingetretenen 
Rechtswirkungen und erworbene subjektive Rechte und 
Berechtigungen bleiben unberührt . 2Soweit in §§ 1 und 2 
Änderungs- oder Aufhebungsnormen aufgehoben werden, 
bleiben die durch sie verfügten Änderungen oder Aufhe-
bungen der jeweiligen Stammnormen unberührt .

§ 4 
Inkrafttreten

1Dieses Gesetz tritt am 30 . April 2013 in Kraft .

(…)“
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II. Bekanntmachungen des Bayerischen Staatsministeriums 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

2030 .8-K

Integrationsvereinbarung nach § 83 SGB IX  
für die staatlichen Gymnasien, Realschulen,  

Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

vom 29. Oktober 2013 Az.: II.5-5 P 4001.2-6.131 045

1 . In der Anlage wird die am 10 . Oktober 2013 unterzeich-
nete „Integrationsvereinbarung nach § 83 SGB IX für 
die staatlichen Gymnasien, Realschulen, Fachoberschu-
len und Berufsoberschulen“ bekannt gemacht .

2 . Die Vereinbarung tritt am 1 . November 2013 in Kraft . 
Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Unterricht und Kultus vom 21 . März 2011 
(KWMBl S . 70) tritt mit Ablauf des 31 . Oktober 2013 
außer Kraft .

Dr . Peter Mü l l e r  
Ministerialdirektor
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Anlage 
 

 

Integrationsvereinbarung nach § 83 SGB IX 
für die staatlichen Gymnasien, Realschulen,  

Fachoberschulen und Berufsoberschulen 
 
Die Bayerische Staatsregierung hat durch Ministerratsbeschluss vom 25.09.2001 
die Förderung der beruflichen Integration behinderter Menschen zu einem zentra-
len Anliegen ihrer Behindertenpolitik gemacht. 
Nach Artikel 3 Abs. 3 Satz 2 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutsch-
land darf niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Artikel 118 a 
der Verfassung des Freistaates Bayern verstärkt dieses Benachteiligungsverbot. 
Menschen mit Behinderung sind in besonderem Maße auf den Schutz und die 
Solidarität der Gesellschaft angewiesen. Ihre Eingliederung in Arbeit und Ausbil-
dung ist wesentlicher Ausdruck und gleichzeitig Voraussetzung für eine gleichbe-
rechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 
Es entspricht dem Selbstverständnis der Dienststellen- und Schulleitungen, 
schwerbehinderte Menschen dauerhaft zu beschäftigen. 
Die dauerhafte berufliche Integration behinderter Menschen ist nur durch eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit aller Beteiligten möglich. Die Vorgesetzten 
begegnen den schwerbehinderten Menschen im Rahmen der gesetzlichen und 
verwaltungsmäßigen Möglichkeiten mit Rücksicht und Wohlwollen. 
Die Dienststellen- und Schulleitungen suchen die Zusammenarbeit mit den jeweils 
zuständigen Partnern, wie Schwerbehindertenvertretung, Personalvertretung und 
Integrationsamt. 
Die Schwerbehindertenvertretung leistet ihren Beitrag zur Umsetzung dieser Ver-
einbarung und zur Bewältigung schulischer Fragestellungen. Hierbei wird sie von 
der Personalvertretung unterstützt. 
Für die Umsetzung dieser Vereinbarung sind in erster Linie die Dienststellenlei-
tungen, die Schulleitungen und die Beauftragten des Arbeitgebers zuständig. Die 
Dienststellen- und Schulleitungen gewährleisten in ihrem Bereich, dass alle Be-
schäftigte, die Entscheidungen mit Auswirkungen auf schwerbehinderte Bewerbe-
rinnen und Bewerber sowie Beschäftigte treffen, sich mit den Bestimmungen des 
Sozialgesetzbuches IX, der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
der Finanzen vom 19. Nov. 2012 über die Inklusion behinderter Angehöriger des 
Öffentlichen Dienstes in Bayern („Teilhaberichtlinien“, zugänglich u.a. auf der 
Homepage des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus unter „Lehrer > 
Dienst- und Beschäftigungsverhältnis“ oder unter 
http://www.stmf.bayern.de/oeffentlicher dienst/schwerbehinderte/) und allen zu 
deren Gunsten erlassenen Verordnungen, Tarifverträgen, Dienstvereinbarungen 
und Verwaltungsanordnungen vertraut machen und diese umsetzen. Die Vertrau-
enspersonen der schwerbehinderten Menschen und die Hauptvertrauensperson 
der schwerbehinderten Menschen im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus  bieten Informationen und Unterstützung zum Schwerbehin-
dertenrecht. Gleiches gilt für die Personalvertretung. 
Um diesen Zielen und der besonderen sozialpolitischen Verantwortung eines öf-
fentlichen Arbeitgebers Rechnung zu tragen, schließen das Bayerische Staatsmi-
nisterium für Unterricht und Kultus, der Hauptpersonalrat beim Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus und die Hauptschwerbehindertenver-
tretung für den Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums für Unter-
richt und Kultus folgende Integrationsvereinbarung ab: 
 
 

http://www.stmf.bayern.de/oeffentlicher dienst/schwerbehinderte/
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I. Leitlinien zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen im schulischen 
    Bereich 
 
Schwerbehinderte Menschen haben auf Grund zahlreicher Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften im öffentlichen Dienst eine besondere Rechtsstellung. Vor allem 
das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das Behinderten-
gleichstellungsgesetz, das Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch – (SGB IX), das 
Bayerische Beamtengesetz, § 8 der Lehrerdienstordnung, das Bayerische Perso-
nalvertretungsgesetz (insbesondere Art. 69 Abs. 1 Buchst. d) BayPVG), der Tarif-
vertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) und die Teilhaberichtlinien 
gewährleisten diesen Schutz. 
 
1. Personenkreis 
Diese Vereinbarung gilt für schwerbehinderte Menschen im Sinne des § 2 Abs. 2 
SGB IX und für gleichgestellte Menschen im Sinne von § 2 Abs. 3 SGB IX. Die 
den schwerbehinderten Menschen zustehenden Rechte gelten auch für die 
Gleichgestellten, sofern diese nicht ausdrücklich ausgenommen sind (Zusatzur-
laub, Ermäßigungsstunden, Ruhestandsversetzung). 
Beschäftigte, über deren Antrag auf Anerkennung als Schwerbehinderte noch 
nicht entschieden ist, sollen möglichst wie Schwerbehinderte behandelt werden. 
 
2. Einstellung von schwerbehinderten Menschen auf Grundlage des TV-L 
Sobald in einer Dienststelle oder Schule Stellen neu zu besetzen sind, ist die zu-
ständige Schwerbehindertenvertretung frühzeitig und umfassend zu informieren. 
Wenn eine Stelle für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet ist, 
so ist dies in einer Ausschreibung zu vermerken; es ist dabei auch darauf hinzu-
weisen, dass schwerbehinderte Bewerber bei ansonsten im Wesentlichen gleicher 
Eignung bevorzugt berücksichtigt werden. 
Beim Einstellungsverfahren sind die Vorgaben der Teilhaberichtlinien, Ziff. 4, zu 
beachten. Die Teilnahme der Schwerbehindertenvertretung unterbleibt, wenn die 
schwerbehinderte Bewerberin oder der schwerbehinderte Bewerber dies ablehnt; 
sie sind über diese Möglichkeit in neutraler Form zu informieren. 
Soweit Schulleiter gem. Ziff. 1.4 der Zuständigkeitsregelungen für den Arbeitneh-
merbereich im Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums für Unter-
richt und Kultus (Zust-AN-KM) für die Auswahl der einzustellenden Verwaltungs-
angestellten, der sonstigen Arbeitnehmer zuständig sind, ist die einstellende Re-
gierung über die Bewerbungen Schwerbehinderter zu informieren. 
 
3. Einstellung von Beamten 
Bei der Einstellung von Beamten gelten die besonderen Bestimmungen des Leis-
tungslaufbahngesetzes. Auf Ziff. 4.6 der Teilhaberichtlinien (Besonderheiten bei 
der Besetzung von Beamtenstellen) wird hingewiesen. 
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4. Beschäftigung und Art der Tätigkeit 
Schwerbehinderte Menschen erfüllen ihre Dienstpflichten wie jeder andere Be-
schäftigte. Schwerbehinderte Menschen haben gegenüber ihrem Arbeitgeber An-
spruch auf 
-  Beschäftigung, bei der sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse möglichst voll 

verwerten und weiterentwickeln können. 
Dies gilt nicht, soweit die Erfüllung dieses Anspruchs für die Dienststelle 
nicht zumutbar ist oder mit unverhältnismäßigen Aufwendungen verbunden 
wäre oder soweit beamtenrechtliche Vorschriften entgegenstehen. 

- bevorzugte Berücksichtigung bei Maßnahmen der Weiterbildung zur Förde-
rung ihres beruflichen Fortkommens, 

-  behindertengerechte Einrichtung und Unterhaltung der Arbeitsstätten, 
-  Ausstattung ihres Arbeitsplatzes mit den erforderlichen technischen Ar-

beitshilfen. 
Anträge auf Teilzeitbeschäftigung schwerbehinderter Beschäftigter sollen vorran-
gig berücksichtigt werden; teilzeitbeschäftigten schwerbehinderten Menschen soll 
auf Wunsch ein bevorzugtes Rückkehrrecht zur Vollbeschäftigung ermöglicht wer-
den. Auf § 81 Abs. 5 SGB IX wird verwiesen. 
Eine Wiedereingliederung nach längerer Erkrankung ist Schwerbehinderten auf ihr 
Verlangen gegebenenfalls wiederholt zu genehmigen. 
 
5. Berufliche Förderung und dienstliche Beurteilung 
Die Schwerbehindertenvertretung ist frühzeitig vor Erstellung der dienstlichen Be-
urteilung über das Anstehen der dienstlichen Beurteilung und über das dem Beur-
teilenden bekannte Ausmaß der Behinderung zu informieren; dies gilt nicht, wenn 
schwerbehinderte Beschäftigte auf Befragen die Beteiligung ablehnen. 
Die Schwerbehindertenvertretung kann Beurteilende ihrerseits über Wesen und 
Ausmaß der Behinderung unterrichten.  
Bei der Vergabe von Leistungsprämien oder Leistungszulagen sind schwerbehin-
derte Beschäftigte angemessen zu berücksichtigen. Ihrer Leistung ist die Bewer-
tung zuzuordnen, als wenn ihre Arbeits- und Leistungsfähigkeit nicht durch die 
Behinderung gemindert wäre. Die Schwerbehindertenvertretung ist über die 
Vergabe von Leistungsprämien zu informieren. 
 
6. Prävention  
Bei Eintreten von personen-, verhaltens- oder betriebsbedingten Schwierigkeiten 
im Dienst- oder Arbeitsverhältnis, die zur Gefährdung dieses Verhältnisses führen 
können, schaltet die Dienststellenleitung möglichst frühzeitig die Schwerbehinder-
tenvertretung und die Personalvertretung ein, um präventive Maßnahmen im Sin-
ne des § 84 Abs. 1 SGB IX zu ergreifen.  
Die Hinweise zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement nach § 84 Abs. 2 
SGB IX sind zu beachten. 
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7. Benachteiligungsverbot  
Schwerbehinderte Beschäftigte dürfen bei einer Vereinbarung oder einer Maß-
nahme nicht wegen ihrer Behinderung benachteiligt werden. 
 
8. Zusammenarbeit 
Es entspricht der Zielsetzung des SGB IX, dass die Dienststellenleitung, die 
Schwerbehindertenvertretung, der Beauftragte des Arbeitgebers und die Perso-
nalvertretung eng zusammenarbeiten und sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
gegenseitig unterstützen (vgl. § 99 SGB IX). 
 
9. Schwerbehindertenvertretung 
Die Schwerbehindertenvertretung vertritt die Interessen der in der Dienststelle 
beschäftigten schwerbehinderten Menschen. Um ihr einen laufenden Überblick 
über den zu betreuenden Personenkreis zu gewähren, sind ihr zeitnah Zu- und 
Abgänge von schwerbehinderten Menschen sowie Änderungen im Grad der Be-
hinderung mitzuteilen. 
Die Schwerbehindertenvertretung ist in allen Angelegenheiten, die einen 
einzelnen schwerbehinderten Menschen oder die schwerbehinderten Men-
schen als Gruppe berühren, unverzüglich und umfassend zu unterrichten, 
vor einer Entscheidung zu hören und über die getroffene Entscheidung un-
verzüglich zu informieren (§ 95 Abs.2 Satz 1 SGB IX).  
Weitere Rechte und Pflichten der Schwerbehindertenvertretung sind vor allem im 
SGB IX und in den Teilhaberichtlinien niedergelegt. 
Ist eine erforderliche Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung unterblieben, 
ist der Vollzug der Maßnahme zunächst auszusetzen und die Beteiligung inner-
halb von sieben Tagen nach der Entscheidung nachzuholen; sodann ist endgültig 
zu entscheiden  (§ 95 Abs. 2 Satz 2 SGB IX).  
 
 
II. Maßnahmen zur schulischen Integration 
  
1. Mehrarbeit 
Bei schwerbehinderten Beschäftigten sind die Anordnung und die Genehmigung 
von Mehrarbeit nur mit deren Einverständnis zulässig.  
Mehrarbeit im Schuldienst als Lehrkraft liegt vor, wenn über die Unterrichtsver-
pflichtung hinaus im Rahmen der Lehrbefähigung an der eigenen oder an einer 
anderen Schule der gleichen Schulart oder im Rahmen des Hausunterrichts Unter-
richt erteilt wird. Es muss sich dabei um Pflicht- oder Wahlpflichtunterricht han-
deln, der anderenfalls nach Ausschöpfung aller anderen Möglichkeiten ausfallen 
müsste. Bei Lehrkräften, deren Unterrichtspflichtzeit ermäßigt wurde oder die An-
rechnungsstunden erhalten, liegt Mehrarbeit vor, wenn die herabgesetzte Unter-
richtszeit überschritten wird. 

Der Ausgleich für ausgefallene Unterrichtsstunden darf bei schwerbehinderten 
Lehrkräften nur zeitnah im Rahmen der regelmäßigen, herabgesetzten Unter-
richtszeit angeordnet werden. 
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2. Pausenaufsicht 
Zur Pausenaufsicht werden schwerbehinderte Beschäftigte nur mit ihrem Einver-
ständnis eingeteilt. 
 
3. Schulfahrten - Schullandheimaufenthalte - Wandertage - Unterrichtsgänge 
Schwerbehinderte Beschäftigte werden nur mit ihrem Einverständnis als Leitung 
oder Begleitperson eingesetzt. 
 
4. Sportfeste - Schulfeste - schulische Veranstaltungen 
Bei Sportfesten, Schulfesten und anderen schulischen Veranstaltungen sind die 
berechtigten Belange der schwerbehinderten Beschäftigten zu berücksichtigen. 
 
5. Unterrichtsverteilung - Klassenleitung - Stundenplan - Aufsichtsführung 
Die Unterrichtspflichtzeit der Lehrkräfte verringert sich ab Vorlage des Schwerbe-
hindertenausweises je nach Grad der Behinderung um 2 bis 4 Unterrichtsstunden. 
Dies gilt nicht für Gleichgestellte. 
Auf die besondere Stellung der schwerbehinderten Lehrkräfte ist bei der Unter-
richtsverteilung, Klassenleitung, Stundenplangestaltung und Aufsichtsführung 
Rücksicht zu nehmen. 
Im Rahmen der Schuljahresvorbereitung bittet die Schulleitung die schwerbehin-
derte Lehrkraft rechtzeitig vor Erstellen des Einsatz- bzw. Stundenplanes um Mit-
teilung eventueller durch die Schwerbehinderung bedingter besonderer Belange. 
Bei Bedarf bietet die Schulleitung ergänzend ein Gespräch über die Arbeitsbedin-
gungen an. Die Schwerbehindertenvertretung kann auf Wunsch der schwerbehin-
derten Lehrkraft an einem solchen Gespräch teilnehmen. 
Teilzeitbeschäftigten Schwerbehinderten soll auf Wunsch - soweit ein ordnungs-
gemäßer Schulbetrieb es zulässt - mindestens ein unterrichtsfreier Tag ermöglicht 
werden. 
 
6. Versetzungen - Abordnungen - Umsetzungen 
Für schwerbehinderte Beschäftigte ist es in der Regel schwieriger als für Nichtbe-
hinderte, sich auf einen anderen Arbeitsplatz umzustellen. Sie sollen daher grund-
sätzlich nur versetzt, abgeordnet oder umgesetzt werden, wenn ihnen dabei min-
destens gleichwertige Arbeitsbedingungen oder berufliche Entwicklungsmöglich-
keiten angeboten werden können. Betroffene schwerbehinderte Beschäftigte und 
die zuständige Schwerbehindertenvertretung müssen frühzeitig vorher gehört 
werden. 
Soweit schwerbehinderte Beschäftigte selbst einen begründeten Antrag auf Ver-
setzung, Abordnung oder Umsetzung stellen, soll dem entsprochen werden. Die 
Schwerbehindertenvertretung ist nach § 95 Abs. 2 SGB IX zu beteiligen. 
 
 
III. Verfahren zur Verständigung 
 
Kann zwischen der Dienststellenleitung oder Schulleitung und der schwerbehin-
derten Person über die Rahmenbedingungen eines behindertengerechten Ar-
beitsplatzes keine Einigung erzielt werden, muss auf Wunsch eines Beteiligten die 
Schwerbehindertenvertretung und/oder die Personalvertretung hinzugezogen 
werden. 
Die Dienststellenleitung oder Schulleitung und die Schwerbehindertenvertretung 
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und/oder Personalvertretung arbeiten in der Frage der Teilhabe schwerbehinderter 
Menschen im Arbeitsleben in der Dienststelle eng zusammen und bemühen sich 
um eine einvernehmliche Lösung.   
 
§ 95 Abs. 2 SGB IX bleibt unberührt (vgl. dazu oben Ziff. II 9). 
 
 
IV. Bekanntgabe 
 
Diese Integrationsvereinbarung wird im Amtsblatt des Staatsministeriums für Un-
terricht und Kultus veröffentlicht. Die Veröffentlichung wird alle zwei Jahre wieder-
holt. 
Die Integrationsvereinbarung wird außerdem im Internetauftritt des Bayerischen 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus eingestellt. 
 
 
V. In-Kraft-Treten 
 
Diese Vereinbarung tritt mit Wirkung vom 01.11.2013 in Kraft. 
Sie gilt zunächst für zwei Jahre. Nach Ablauf von zwei Jahren verlängert sie sich 
jeweils um ein weiteres Jahr, es sei denn, sie wird fristgerecht gekündigt. 
Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate zum Kalenderhalbjahr.  
Bis zum Abschluss einer neuen Integrationsvereinbarung gilt diese Vereinbarung 
fort. 
 
 
München, den 10. Oktober 2013 
 
Bayer. Staatsministerium  Hauptpersonalrat:  Hauptschwerbehinderten- 
für Unterricht und Kultus:      vertretung: 
 
 
Dr. Ludwig Spaenle Rolf Habermann   Franz-Josef Remling 
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2230 .1 .1 .1 .1 .0-K

Antragstellung auf Einrichtung einer  
erweiterten Schulleitung im Schuljahr 2013/14

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

vom 11. November 2013 Az.: II-5 S 4200.7-6a.99 995 

Mit der Einrichtung einer erweiterten Schulleitung können 
die Führungsspannen an Schulen verkürzt und gerade an 
größeren Schulen die Voraussetzungen für eine verbesser-
te Personalförderung und -entwicklung in schulbezogenen 
Leitungsmodellen geschaffen werden . Die Mitglieder der 
erweiterten Schulleitung übernehmen als Vorgesetzte Füh-
rungs- und Personalverantwortung und unterstützen die 
Schulleiterin bzw . den Schulleiter bei der Erledigung ihrer 
Aufgaben . Zeitgemäße Führungsinstrumente ermöglichen 
eine differenzierte Rückmeldung an die Lehrkräfte, ver-
bessern Kommunikation und Kooperation und unterstüt-
zen die Profil- und Teambildung an der Schule. Erweiterte 
Leitungsstrukturen leisten damit einen Beitrag zur profes-
sionellen Weiterentwicklung der einzelnen Lehrkraft und 
wirken auf diesem Wege positiv auf die Unterrichts- sowie 
Schulqualität .

1. Rechtliche Voraussetzungen

Gemäß Art . 57a Abs . 1 und 2 BayEUG kann das zu-
ständige Staatsministerium im Rahmen der im Staats-
haushalt bereitgestellten Stellen und Mittel an staat-
lichen Schulen auf Antrag der Schulleiterin oder des 
Schulleiters eine erweiterte Schulleitung einrichten, 
sofern dies auf Grund der Zahl der an der Schule 
tätigen staatlichen Lehrkräfte sowie auf Grund der 
Struktur der Schulart zweckdienlich ist . Die Verord-
nung zur Einrichtung einer erweiterten Schulleitung 
(ErwSchLV) legt auf Grundlage der Ermächtigung 
durch Art . 57a Abs . 4 BayEUG die für die Antragsbe-
rechtigung maßgeblichen Kriterien fest und regelt das 
Auswahlverfahren . Gemäß § 1 Abs . 2 ErwSchLV wer-
den die antragsberechtigten Schulen für die jeweiligen 
Schuljahre durch Bekanntmachung festgelegt .

1.1 Führungsspanne und Leitungszeit

Für das Schuljahr 2013/14 wird auf Grundlage der 
„Amtlichen Schuldaten“ des Schuljahres 2012/13 (zum 
Stichtag 1 . Oktober 2012 für allgemein bildende bzw . 
20. Oktober 2012 für berufliche Schulen) schulbezogen 
die Anzahl der tätigen, d . h . im eigenverantwortlichen 
Unterricht bzw . mit Anrechnungsstunden eingesetzten 
staatlichen Lehrkräfte in Personenzählung ermittelt . 
Personen ohne Beschäftigungsverhältnis mit dem Frei-
staat (z . B . kirchliche Religionslehrkräfte) sowie das 
sonstige pädagogische Personal, insbesondere Perso-
nen im Sinne von Art . 60 BayEUG, gehen nicht in die 
Zählung ein . Aus der ermittelten Anzahl der Lehrkräf-
te ergibt sich die zur Einhaltung der Führungsspanne 
von 1 zu 14 erforderliche Anzahl der Mitglieder in der 
erweiterten Schulleitung . Zu beachten ist ferner, dass 
bestimmte Funktionsinhaber wie die ständigen Ver-
treter sowie ggf . weitere bisherige Mitarbeiter in der 
Schulleitung Mitglieder der erweiterten Schulleitung 
sind (s . Fußnoten zu Nr . 3) . Diese sind folglich in der 
unter Nr . 3 angegebenen Gesamtzahl der Mitglieder 
in der erweiterten Schulleitung eingeschlossen .  Jedes 
Mitglied in der erweiterten Schulleitung erhält zur 

Wahrnehmung der Personalführungsaufgaben zwei 
Stunden Leitungszeit . 

1.2 Schulen mit Antragsberechtigung

Die grundsätzlichen Voraussetzungen für die Ein-
richtung einer erweiterten Schulleitung nach Art . 57a 
Abs . 2 Satz 1 BayEUG sind an allen staatlichen Gym-
nasien, Realschulen, beruflichen Schulen, Schulen 
des Zweiten Bildungswegs und Schulen besonderer 
Art (einbezogene Schularten) mit mindestens 16 an 
einer Schule tätigen staatlichen Lehrkräften erfüllt 
(§ 1 Abs . 1 Satz 1 Nr . 1 ErwSchLV) . Im Rahmen der im 
Staatshaushalt verfügbaren Stellen und Mittel erhalten 
darunter zunächst Modellschulen aus den Schulver-
suchen MODUS F (Realschulen und Gymnasien) und 
Profil 21 mit Erprobung einer mittleren Führungsebe-
ne (berufliche Schulen) eine Antragsberechtigung (§ 1 
Abs . 1 Satz 1 Nr . 2 Buchst . a ErwSchLV) . In einem wei-
teren Schritt werden in einer absteigenden  Reihung 
der Schulen nach der Anzahl der an ihr tätigen staatli-
chen Lehrkräfte die jeweils größten Schulen der Schul-
art soweit berücksichtigt, bis die im Staatshaushalt be-
reitgestellten Stellen und Mittel für Leitungszeit an 
der jeweiligen Schulart erschöpft sind (§ 1 Abs . 1 Satz 1 
Nr . 2 Buchst . b ErwSchLV) . 

1.3 Wartelisten-Verfahren

Alle weiteren staatlichen Schulen in den einbezogenen 
Schularten mit mindestens 16 staatlichen Lehrkräften 
können gemäß § 3 ErwSchLV ebenfalls den Antrag auf 
Einrichtung einer erweiterten Schulleitung stellen . 
Diese Schulen werden auf eine Warteliste aufgenom-
men . Sofern durch die Nicht-Inanspruchnahme von 
Antragsberechtigungen der Schulen aus Nr . 1 .2 die im 
Staatshaushalt bereitgestellten Stellen und Mittel für 
Leitungszeit nicht ausgeschöpft werden, kann auch an 
Schulen der Warteliste eine erweiterte Schulleitung 
eingerichtet werden, wobei erneut in absteigender 
 Reihenfolge nach der Anzahl der staatlichen Lehr-
kräfte vorgegangen wird . 

2. Antragsverfahren

2.1 Termin

Schulen mit Antragsberechtigung (Nr . 1 .2) sowie 
Schulen mit Berechtigung zur Teilnahme am Warte-
listen-Verfahren (Nr . 1 .3) können bis spätestens zum 
13 . Dezember 2013 die Einrichtung einer erweiterten 
Schulleitung im Schuljahr 2013/14 beim Bayerischen 
Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst beantragen . Der Antrag erfolgt in 
Schriftform und ist direkt an das Bayerische Staatsmi-
nisterium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst, Salvatorstraße 2, 80333 München zu richten . 
Über die fristgerechte Beantragung entscheidet das 
Datum des Poststempels .

2.2 Antragsstellung

Die Antragstellung erfolgt durch die Schulleiterin 
bzw . den Schulleiter mit dem vollständig ausgefüllten 
Antragsformular (Anlage), dem das Konzept gemäß 
Nr . 2 .4 beizufügen ist . 

2.3 Einbeziehung des Personalrats und Erörterung in der 
Lehrerkonferenz

Die erfolgreiche Umsetzung der Entscheidung einer 
Schule, ihre Leitungsstrukturen durch die Einrich-
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tung einer erweiterten Schulleitung auszubauen und 
sich auf den Weg zu einer neuen Führungskultur zu 
begeben, bedarf einer transparenten Kommunikati-
on gegenüber dem Lehrerkollegium . Daher wurden 
die Aufforderung zur Einbindung des Personalrats im 
Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit sowie 
die Empfehlung, die Frage der Antragstellung in der 
Lehrerkonferenz zu erörtern, in der Gesetzesbegrün-
dung zu Art . 57a Abs . 1 BayEUG verankert . So ist im 
Antragsformular die verpflichtende Erklärung der 
Schulleiterin bzw . des Schulleiters vorgesehen, ob und 
ggf . wann sie bzw . er dieser Aufforderung bzw . Emp-
fehlung nachgekommen ist . Die Schulleiterin bzw . der 
Schulleiter bestätigt die Angabe mit Unterzeichnung 
des Antrags . 

2.4 Konzept 

Im Rahmen der vorgesehenen Anzahl von Mitgliedern 
für die erweiterte Schulleitung und der Bestimmun-
gen des jeweiligen Funktionenkatalogs gestaltet die 
Schulleiterin bzw . der Schulleiter ein Konzept zum ge-
planten Leitungsmodell . Hierfür können Schulen, die 
einen Antrag im Zuge des Wartelisten-Verfahrens nach 
Nr . 1 .3 stellen, die nach der Anzahl der Lehr kräfte 
(„Amtliche Schuldaten“) bestimmte Mitgliederzahl 
in der erweiterten Schulleitung bei der zuständigen 
Schulaufsichtsbehörde (Ministerialbeauftragte bzw . 
Regierungen) erfragen . Im Konzept sollen wesentli-
che Aspekte der Organisationsstruktur der erweiterten 
Schulleitung, so etwa die Art der Zuordnung der Lehr-
kräfte zu den Mitgliedern der erweiterten Schulleitung 
und ggf . Zuständigkeiten und Aufgaben der einzelnen 
Bereiche, sowie die Einbettung in die Gesamtorganisa-
tion der Schule (Verhältnis zur engeren Schulleitung 
etc .) dargelegt werden . Das Konzept muss dem Antrag 
auf Einrichtung einer erweiterten Schulleitung beige-
fügt werden .

2.5 Entscheidung und Einrichtung

Das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst prüft nach Antragseingang die 
Erfüllung der Voraussetzungen und die Vollständig-
keit der Antragsunterlagen . Auf dieser Grundlage 
entscheidet das Staatsministerium in Ausübung des 
in Art . 57a Abs . 1 BayEUG verankerten Ermessens 
über die Einrichtung einer erweiterten Schulleitung 
im Rahmen der im Staatshaushalt hierfür bereitge-
stellten Stellen und Mittel . Es teilt den Schulen mit 
 Antragsberechtigung (Nr . 1 .2) die Entscheidungen bis 
10 . Januar 2014 mit . Wird an Schulen, die in die Warte-
liste gemäß Nr . 1 .3 aufgenommen wurden, eine erwei-
terte Schulleitung eingerichtet, erhalten diese Schulen 
eine positive Entscheidung und die Mitteilung über 
die maximale Anzahl der Mitglieder der erweiterten 
Schulleitung ebenso bis zum 10 . Januar 2014 .

2.6 Folgeanträge

Anträge zum 13 . Dezember 2013 beziehen sich auf die 
Einrichtung der erweiterten Schulleitung im Schul-
jahr 2013/14 . Für die Folgejahre werden die Antragsbe-
rechtigungen für die Schulen, deren Antrag noch nicht 
genehmigt werden konnte, durch Bekannt machung 
jeweils neu festgelegt . Dies erfolgt in Abhängigkeit 
der im Staatshaushalt zur Verfügung stehenden Stel-
len und Mittel für die erweiterte Schulleitung unter 
Berücksichtigung der in Anspruch genommenen An-

tragsberechtigungen bzw . Einrichtungen an Schulen 
von der Warteliste auf Grundlage der gemäß § 1 Abs . 1 
Satz 2 ErwSchLV maßgeblichen „Amtlichen Schul-
daten“ des jeweils vorvergangenen Jahres . Der Antrag 
auf Einrichtung einer erweiterten Schulleitung ist je-
des Jahr erneut zu stellen, wenn ihm im vorangegan-
genen Jahr noch nicht stattgegeben werden konnte .

3. Schulen mit Antragsberechtigung zum Schuljahr 
2013/14

Folgende Schulen sind auf Grundlage der Kriterien 
aus Nr . 1 .2 berechtigt, die Einrichtung einer erweiter-
ten Schulleitung zum Schuljahr 2013/14 mit der jeweils 
angegebenen Anzahl an Mitgliedern zu beantragen . 
Modellschulen der Schulversuche MODUS F bzw . 
Profil 21 sind markiert und erhalten bei Einrichtung 
einer erweiterten Schulleitung eine Aufstockung der 
bisher im Schulversuch gewährten Leitungszeit auf 
die Gesamtstundenzahl (Mitgliederanzahl mal zwei 
Stunden) .

3.1 Realschule

Schul- 
nummer Schule MODUS 

F

max. Anzahl 
der Mitglieder 

erwSL1)

0402
Johann-Turmair-Realschule 
Staatliche Realschule Abens-
berg

x 5

0465
Karl-Meichelbeck-Realschule  
Staatl . Realschule Freising

6

0468
Ferdinand-von-Miller-Real-
schule Staatliche Realschule 
Fürstenfeldbruck

6

0489
Markgraf-Georg-Friedrich-Re-
alschule Staatliche Realschule 
Heilsbronn

x 6

0495 Staatliche Realschule Hirschaid x 5

0579
Dietrich-Bonhoeffer-Schule 
Staatliche Realschule Neustadt 
a .d .Aisch

6

0580
Lobkowitz-Realschule Staat-
liche Realschule Neustadt 
a .d .Waldnaab

x 4

0604
Georg-Hipp-Realschule Staatl . 
Realschule Pfaffenhofen 
a .d .Ilm

6

0608 Realschule Herrieden x 4

0624
Wilhelm-von-Stieber-Real-
schule Staatliche Realschule 
Roth

6

0652 Staatl . Realschule Arnstorf x 4

0654
Staatliche Realschule  
Vilsbiburg

6

0658
Staatliche Realschule  
Waldkraiburg 

6

0662
Anton-Heilingbrunner-Schule 
Staatliche Realschule  
Wasserburg

x 7

0671
Anton-Rauch-Realschule Staat-
liche Realschule Wertingen

x 5

0702
Dr .-Josef-Schwalber-Real-
schule Staatliche Realschule 
Dachau

6

1) In der Zahl der Mitglieder der erweiterten Schulleitung sind die 
Funktionen „ständige Vertretung der Schulleiterin/des Schulleiters“ 
und „weitere Stellvertreterin/weiterer Stellvertreter und ständige Mit-
arbeiterin/ständiger Mitarbeiter in der Schulleitung an Realschulen 
mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern“ enthalten .
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Schul- 
nummer Schule MODUS 

F

max. Anzahl 
der Mitglieder 

erwSL1)

0708
David-Schuster-Realschule 
Staatl . Realschule  
Würzburg III

x 4

0732
Franz-von-Lenbach-Schule 
Staatliche Realschule für  
Knaben Schrobenhausen

x 3

0759
Leonhard-Wagner-Realschule 
Staatl . Realschule  
Schwabmünchen

x 5

0765
Staatliche Realschule Vater- 
stetten in Baldham

6

0767 Staatliche Realschule Neusäß x 5

0779 Staatl . Realschule Kösching x 5

3.2 Gymnasium

Schul- 
nummer Schule MODUS 

F

max. Anzahl 
der Mitglieder 

erwSL2)

0014
Friedrich-Dessauer-Gymna-
sium Aschaffenburg

9

0020
Holbein-Gymnasium Augs-
burg

8

0040
Graf-Münster-Gymnasium 
Bayreuth

x 9

0058
Josef-Effner-Gymnasium 
Dachau

9

0068
Gabrieli-Gymnasium Eich-
stätt

9

0077 Gymnasium Eschenbach x 5

0086
Camerloher-Gymnasium 
Freising

9

0087
Emmy-Noether-Gymnasium 
Erlangen

x 6

0093
Helene-Lange-Gymnasium 
Fürth

9

0101
Friedrich-List-Gymnasium 
Gemünden

x 4

0123
Reuchlin-Gymnasium 
Ingolstadt  

x 5

0129
Jakob-Brucker-Gymnasium 
Kaufbeuren  

9

0139
Benedikt-Stattler-Gymnasi-
um Bad Kötzting

x 5

0147
Hans-Leinberger-Gymnasi-
um Landshut 

10

0187
Maria-Theresia-Gymnasium 
München  

x 6

0223
Willibald-Gluck-Gymnasium 
Neumarkt  

9

0245
Dietrich-Bonhoeffer-Gymna-
sium Oberasbach  

8

0273
Ignaz-Günther-Gymnasium 
Rosenheim  

9

0288
Alexander-von-Humboldt-
Gymnasium Schweinfurt  

x 7

0323

Gymnasium Weilheim i .OB 
Sprachl ./Humanist . und 
Naturwiss .-Techn . Gymna-
sium

10

2) Die Zahl der Mitglieder der erweiterten Schulleitung versteht sich 
einschließlich der ständigen Vertreterin/des ständigen Vertreters der 
Schulleiterin/des Schulleiters sowie der bereits bestellten Mitarbeiter 
der Schulleitung . Die Anzahl der Lehrkräfte in beförderungsrelevan-
ten Funktionen darf sich an der Schule durch die Einrichtung der 
erweiterten Schulleitung nicht erhöhen .

Schul- 
nummer Schule MODUS 

F

max. Anzahl 
der Mitglieder 

erwSL2)

0362
Humboldt-Gymnasium Va-
terstetten in Baldham

x 9

0363 Gymnasium Waldkraiburg  x 6

0376 Gymnasium Olching  x 7

0383
Deutschhaus-Gymnasium 
Würzburg  

x 7

0393
Hanns-Seidel-Gymnasium 
Hösbach  

9

0950
Rudolf-Diesel-Gymnasium 
Augsburg  

x 6

0952 Gymnasium Neubiberg  9

0973
Hallertau-Gymnasium 
Wolnzach  

x 6

3.3	 Berufliche	Schulen

Schul-
nummer Schule Profil	21

max. Anzahl 
der Mitglieder 

erwSL3)

0855
Staatliche Fachoberschule 
Augsburg  

x 9

0924
Staatl . Fachoberschule 
Erding

x 5

1564
Dr . Herb .-Weinberger-Schule 
Erding Staatl . Berufsschule

x 6

1737 Staatl . Berufsschule Altötting x 7

3034
Karl-Peter-Obermaier-Schule 
Passau Staatl . Berufsschule I

x 7

4061
Staatliche Berufsschule  
Neumarkt i .d .Opf .

x 7

4124
Staatl . Berufsschule Weiden 
i .d .Opf .

x 9

6199
Staatl . Berufsschule Nürn-
berger Land, Lauf a .d .Pegnitz

x 5

6213
Staatl . Berufsschule Rothen-
burg o .d .Tauber – Dinkels-
bühl

x 6

Z105
Berufliches Zentrum Neu-
burg a .d .Donau  

10

Z208
Staatl. Berufliches Schulzen-
trum Vilshofen a .d .Donau

x 5

Z300
Staatl. berufl. Schulzentrum 
Oskar-von-Miller Schwan-
dorf

x 13

Z312
Staatl. berufl. Schulzentrum 
Amberg  

x 9

Z415
Staatl. Berufl. Schulzentrum 
Hof Stadt und Land

x 9

Z713
Staatl. berufl. Schulzentrum 
Neusäß

x 8

Z795
Staatl. berufl. Schulzentrum 
Lindau (Bodensee)

x 7

3.4 Schulen des Zweiten Bildungswegs

Schul-
nummer Schule MODUS 

F

max. Anzahl 
der Mitglieder 

erwSL2)

0348 Bayernkolleg Augsburg 4

3) Die Zahl der Mitglieder der erweiterten Schulleitung versteht sich 
einschließlich der ständigen Vertreterin/des ständigen Vertreters so-
wie der weiteren Vertreterin/des weiteren Vertreters der Schulleite-
rin/des Schulleiters, der Außenstellenleiterin/des Außenstellenleiters 
sowie der bereits bestellten Mitarbeiter der Schulleitung . Die Anzahl 
der Lehrkräfte in beförderungsrelevanten Funktionen darf sich an 
der Schule durch die Einrichtung der erweiterten Schulleitung nicht 
erhöhen .
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3.5 Schulen besonderer Art

Schul- 
nummer Schule MODUS 

F

max. Anzahl 
der Mitglieder 

erwSL4)

1012
Staatl . Gesamtschule 
Hollfeld

7

4. Inkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom  
11 . November 2013 in Kraft .

Dr . Peter Mü l l e r 
Ministerialdirektor

4) Die Zahl der Mitglieder der erweiterten Schulleitung versteht sich 
einschließlich der ständigen Vertreterin/des ständigen Vertreters der 
Schulleiterin/des Schulleiters, der Schulleiterinnen bzw . Schulleiter 
der Schulbereiche sowie der bereits bestellten Mitarbeiter der Schul-
leitung .
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Anlage 
 

ANTRAG AUF EINRICHTUNG EINER ERWEITERTEN SCHULLEITUNG  
ZUM SCHULJAHR 2013/14 

 
 
An das  
Bayerische Staatsministerium für  
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 
Salvatorstraße 2 
80333 München 
 
 
 
 
 
1. DATEN DER ANTRAGSTELLENDEN SCHULE 
 
 

Schulnummer ..…………….…… .  A                   .                                   

Name der Schule ………………. .  A                                                           .  

Straße …………………………… .  A                                                           .                 

PLZ Ort ………………………….. .  A                                                           .                      

vertreten durch Schulleiter/in …… .  A                                                           .                  

Schulart:   Realschule   Gymnasium   berufliche Schule  
    Schulen des Zweiten Bildungswegs  Schule besonderer Art                                                                

Teilnahme an MODUS F/Profil 21 (mit Einführung einer mittleren Führungsebene): 
       ja     nein 

 
 
2. ANTRAG 

Auf Grundlage von Art. 57a Abs. 1 Satz 1 BayEUG stellt die unterzeichnende 
Schulleiterin/der unterzeichnende Schulleiter den Antrag auf Einrichtung einer 
erweiterten Schulleitung gemäß Art. 57a BayEUG im Schuljahr 2013/14. 
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ANTRAG AUF EINRICHTUNG EINER ERWEITERTEN SCHULLEITUNG  
ZUM SCHULJAHR 2013/14 

 
3. ERKLÄRUNG DER SCHULLEITERIN/DES SCHULLEITERS 

Die unterzeichnende Schulleiterin/der unterzeichnende Schulleiter gibt über die Einbindung 

der Personalvertretung/des Kollegiums im Vorfeld zur Antragstellung folgende Erklärungen 

ab: 

1. Wurde der örtliche Personalrat an der Schule über die geplante Antragstellung auf 

Einrichtung einer erweiterten Schulleitung informiert und in die Entscheidung über die 

Antragstellung eingebunden (vgl. Nr. 2.3 der Bekanntmachung des Bayerischen 

Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst zur Antragstellung)? 

  Ja, und zwar am _________________________________________________________ 

  Nein 

2. Wurde die Lehrerkonferenz über die geplante Antragstellung auf Einrichtung einer 

erweiterten Schulleitung informiert und die Frage in der Lehrerkonferenz erörtert (vgl. 

Nr. 2.3 der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, 

Wissenschaft und Kunst zur Antragstellung)? 

  Ja, und zwar am _________________________________________________________ 

  Nein 

 

4. ANTRAGSUNTERLAGEN 

Diesem Antrag auf Einrichtung einer erweiterten Schulleitung ist folgende Unterlage 

beigefügt: 

 Konzept zur erweiterten Schulleitung an der antragstellenden Schule 

5. UNTERZEICHNUNG 

Mit Antragsunterzeichnung werden die Angaben unter Nr. 3 bestätigt. Der Antrag ist 

einschließlich der Anlage gemäß Nr. 4 bis spätestens zum 13. Dezember 2013 (Datum des 

Poststempels) an die bezeichnete Adresse im Bayerischen Staatsministerium für Bildung 

und Kultus, Wissenschaft und Kunst einzusenden. 

 
 
 
 
 
______________________    _______________________________________ 
           Ort, Datum      Unterschrift der Schulleiterin/des Schulleiters 
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